
...  und wenn’s passiert ist ? 

 

            

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

        Erstatten Sie unverzüglich Anzeige bei 
der nächstgelegenen Polizeidienststelle, 
denn nur wenn wir Kenntnis über die Tat 
erlangen, können wir die Ermittlungen 
aufnehmen und in vielen Fällen den Täter 
ermitteln. 

                                       und 

 

          sorgen Sie danach für eine schnellst-
mögliche Beseitigung, da so dem 
Sprayer der Anreiz genommen wird. Denn 
ein Graffiti kann nur dann seine reizvolle 
Wirkung erzielen, wenn es besonders 
viele bewundern. 

            
           Beherzigen Sie die umseitig aufgeführten  

Möglichkeiten des Schutzes.  

 

Ihre Polizei informiert Sie bei folgen-
den Dienststellen über das Thema 
Graffiti:  
 

Koordinierungsgruppe Graffiti                                                                
o    Kriminalfachdezernat 2, K 25 
o    Bundespolizeiinspektion 
      Kriminalitätsbekämpfung 

 
 
 
 
 
 
 
Domagkstr. 33, Haus 6 
80807  München 
Tel.: 089 / 35474 - 4510 
        089 / 35474 - 4500  
                     

Kommissariat 105 
Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle 
Bayerstr. 35 – 37 
80335  München 
Tel.: 089 / 55 172 - 488 

 
Jugendbeamte 
bei den Polizeiinspektionen 

 
Internet 
www.GraffitiSeite-Muenchen.de 

 
Anzeigen nehmen die örtlich zustän-
digen Polizeiinspektionen entgegen. 
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       Eine kostspielige Angelegenheit  ! 
 
 
 

 
  Polizeipräsidium München 



 
Sachbeschädigung ist eine Straftat ! 
 
 
 Das Austesten von Grenzen gehört für 
Jugendliche zum Erwachsenwerden dazu. 
 
 
Illegales Sprayen, Kratzen oder Taggen 
(vom engl. „Tag“ = Schriftzug) ist oft 
Ausdruck von Protest und deshalb 
besonders reizvoll, weil es den gewissen 
„Kick“ und Anerkennung in der Gruppe gibt. 
 
 
Nicht genehmigte Flächen zu besprühen ist 
eine Sachbeschädigung. Es genügt 
bereits, wenn das Erscheinungsbild der 
Sache nicht nur unerheblich und nicht 
nur vorübergehend verändert wurde. 
Zudem kann das verbotene Betreten von 
Grundstücken ein Hausfriedensbruch sein.  
 
 
So beläuft sich der durchschnittliche 
Sachschaden durch Graffiti in München 
alljährlich auf mehrere Millionen Euro. 
  
 
Jeder Sprayer muss für den verursachten 
Schaden haften. 
 
 
Die Geschädigten solcher Beschmierungen 
haben die Möglichkeit bei Gericht einen 
vollstreckbaren Schuldtitel zu erwirken, der 
dann 30 Jahre Gültigkeit besitzt.   
 
 
 
 

     
Achten Sie als Eltern auf folgende 
Auffälligkeiten: 
 

 

starkes Interesse an Graffitiliteratur 
 

Ausdrücke (z.B.: Tag=Logo, Writer=Sprüher, 
bomben= illegales Sprühen, Can=Sprühdose) 
und Umgangs-formen aus der „Szene“ werden 
benutzt 

 
Aufzeichnungen werden in einem Sammelalbum 
(“Blackbook“) gefertigt 
 
Schulhefte / Zeichenunterlagen sind mit Wortkür-
zel  (sog. „Tags“) bemalt 
 
Ein eigener, ständig wiederkehrender Schriftzug 
(Tag) wird benutzt und auf persönliche Gegens-
tände im Umfeld aufgemalt 
 
Sprühdosen und Industriemarker (Edding-Stifte) 
werden beschafft, aufbewahrt bzw. mitgeführt 
 
Nothämmer, Schleifsteine oder andere Gegens-
tände, die zum Kratzen in Glasscheiben dienen, 
sind zu finden 
 
Kleidung könnte nach Farbe riechen, oder mit 
Farbe verschmiert sein (auch Schuhe) 
 
Nächtliche Abwesenheit um illegal zu Sprühen 
 
Drogen-Accessoires (Haschpfeife), Sprühmas-
ken, Sturmhauben, Gummihandschuhe liegen im 
Zimmer 
 
Markante Kleidung (z.B. weite Hosen – Home-
boy-Look) werden getragen und Hip Hop Musik 
bevorzugt 

 

 
 
Sollten mehrere Merkmale auf Ihr 
Kind zutreffen, sprechen Sie mit ihm, 
um straf- und zivilrechtliche Konse-
quenzen zu vermeiden. 

 

 

 

 

   Wie können Sie sich schützen ? 
 
 
 

Licht, insbesondere Bewegungs-
melder und aufmerksame Nachbarn 
schützen nicht nur vor Sprayern. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
 
 

Begrünte Fassaden (siehe Bild) 
halten Sprayer ab. 
 
Eine Vorbehandlung mit graffi-
tiabweisenden Beschichtungen 
aus dem Fachhandel erleichtern 
das Entfernen von Schmiererei-
en. 
 
Grobe, unebene Oberflächen 
oder auch farbenfrohe Wände 
sind für Sprayer unattraktiv. 

 

 


